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Anlage 01 zur Ausschreibung Nr. 1525/25 IM

	1.
	Bezeichnung der Maßnahme(n) 
	Rhetorik - Grundlagen

	2.
	Allgemeine Bestimmungen
	Bei den nachfolgend genannten Punkten handelt es sich um Anforderungen, die von den Bietenden zu erfüllen sind.

Zusätzliche Angaben oder Ausführungen in der Angebotskonzeption seitens der Bietenden sind hierzu nicht erforderlich.

Mit der Abgabe seines Angebotes sowie der Vorlage sonstiger aus der Leistungsbeschreibung geforderter Nachweise erklären die Bietenden, über die für die zu erbringende Leistung erforderliche Fachkunde und Leistungsfähigkeit zu verfügen und nicht nach §§ 123, 124 GWB ausgeschlossen zu sein.

Die auftraggebende Partei ist rechtlich zur Durchführung nachhaltiger Beschaffungsvorgänge verpflichtet. Um diesem gerecht zu werden, hat die auftragnehmende Partei eine nachhaltige Leistungserbringung zu gewährleisten. 

Zudem bekennt sich die auftragnehmende Partei zur freiheitlich demokratischen Grundordnung.






	3.
	Ziel und Inhalt der Maßnahme
	Das Ziel dieser Maßnahme ist es, den Teilnehmenden die wesentlichen Grundlagen der wirkungsvollen Rede- und Gesprächsführung zu vermitteln, sodass sie ihre Kommunikationsfähigkeit verbessern können. 

	4.
	Anzahl und Dauer der Maßnahme(n)
	Rahmenvertrag über 3 Jahre mit der Verlängerungsoption um 1 Jahr nach § 15 Abs. 4 UVgO, bzw. § 21 Abs. 6 VgV i.V.m. § 65 Abs. 2 VgV.

Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2029.

Pro Jahr sind bis zu 2 Abrufe geplant.
Die Maßnahme hat eine Dauer von fünf Tagen mit 40 Unterrichtseinheiten (UE). 

Die auftraggebende Partei hat in Abstimmung mit der auftragnehmenden Partei darüber hinaus die Möglichkeit bis zu 4 weitere Maßnahmen über die maximale Vertragslaufzeit abzurufen.

Der Rahmenvertrag bietet keine Garantie für eine Durchführung der einzelnen Maßnahmen. Die Durchführung richtet sich nach dem Stand der Anmeldungen.

	5.
	Beginn der Maßnahme
	Die erste Maßnahme findet voraussichtlich im Mai 2027 statt. Der genaue Maßnahmenbeginn wird rechtzeitig vom zuständigen BFD mitgeteilt. 

	6.
	Ausbildungszeit
	Montag bis Freitag in der Zeit von 08:00 – 16:00 Uhr

	7.
	Durchführungsort
	Durchführungsort ist Hannover in den Räumen des Bildungsträgers oder in durch den Bildungsträger anzumietenden Räumen. Die Anschrift des Ausbildungsortes ist genau zu benennen.

	8.
	Anzahl und Voraussetzungen der Teilnehmenden
	Die maximale Teilnehmendenzahl pro Abruf beträgt 12.
Die notwendige Qualifikation der Teilnehmenden wird im Vorfeld von der fachlich zuständigen Stelle der Bundeswehr geprüft.

	9.
	Ausbildungsgrundlage
	entfällt

	10.
	Prüfung ist abzulegen vor bzw. bei
	entfällt

	11.
	Lern- und Arbeitsmittel
	Eine Auflistung der Lern- und Arbeitsmittel ist gemäß der Anlage „Auflistung Lern- und Arbeitsmittel“ beizufügen.

Lern- und Arbeitsmittel, auf dem jeweils aktuellen Sachstand, sind von der auftragnehmenden Partei bereit zu stellen.

	12.
	Unterbrechungen der Maßnahme 
	entfällt

	13.
	Teilnahmebescheinigung / Zeugnisse / Nachweise 
	Die auftragnehmende Partei stellt den Teilnehmenden und dem zuständigen BFD am Ende der Maßnahme die jeweiligen Teilnahmebescheinigung / Zeugnisse / Nachweise zur Verfügung.

	14.
	Unterrichtsform
	Der Unterricht hat grundsätzlich in Präsenz stattzufinden. Die auftragnehmende Partei hat sicherzustellen und nachzuweisen, dass bei Bedarf der auftraggebenden Partei oder anderer rechtlicher Vorgaben von Präsenz- auf Onlineunterricht umgestellt werden kann. Notwendigen Praxisanteile sind hiervon ausgenommen.  

	15.
	Zertifizierungen
	Die auftragnehmende Partei verfügt über
· [bookmark: _Hlk146693189]eine Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 oder 
eine Anerkennung als Träger für die Förderung der beruflichen Weiterbildung (AZAV)

	16.
	Bewertung der Maßnahme(n)
	Der BFD händigt der auftragnehmenden Partei zu jeder Maßnahme Evaluationsbögen aus, die von den Teilnehmenden auszufüllen sind. Die Bögen werden nach Abschluss der Maßnahme zusammen mit den Anwesenheitslisten und der Kopie der Teilnahmebescheinigung von der auftragnehmenden Partei an den BFD übersandt.

	17.
	Maßnahmespezifische Besonderheiten
	entfällt

	18.
	Angebotsinhalte
	Folgende Unterlagen sind von der auftragnehmenden Partei einzureichen:
· Kostenkalkulation (Anlage 04)
· Lehrkräfte (Anlage 05)
· Auflistung Fachliteratur (Anlage 06)
· Erklärung zur USt. (Anlage 07)
· Eigenerklärung keine Ausschlussgründe (Anlage 08)
· Eigenerklärung Nachhaltigkeit (Anlage 09)
· Lehrstoffplan (Anlage 10)
· Formular BAAINBw-B-V 043
· Ausbildungskonzept (Punkt 25)
· Anlage räumliche und technische Ausstattung (Punkt 26)
· Nachweis von Referenzen (Punkt 22)

	19.
	Zahlungen / Abschlagzahlungen
	Abschlagszahlungen können individuell mit dem zuständigen BFD vereinbart werden. Die Entscheidung über die Abschlagszahlungen obliegt dem zuständigen BFD.

Die auftragnehmende Partei ist nach der e-Rechnungsverordnung (E-Recht-VO) verpflichtet, die Rechnungen elektronisch an die Onlinezugangsgesetzkonforme Rechnungseingangsplattform (OZG-RE) einzureichen. Für die Rechnungsstellung ist folgende Leitweg-ID anzugeben: 991-19554-77 (BfD Hannover)

	20.
	Haftung und Unfallversicherung
	[bookmark: _Hlk145508627]Für Schäden oder Verlust an Ausbildungsgegenständen der auftragnehmenden Partei ist eine Haftung des Bundes ausgeschlossen. 

Es ist grundsätzlich die Unfallversicherung des Bildungsträgers (Pflicht zur Mitgliedschaft einer Berufsgenossenschaft) in Anspruch zu nehmen. Sollte dies nicht möglich sein, hat die auftragnehmende Partei durch den Abschluss einer geeigneten Versicherung sicherzustellen, dass alle Teilnehmenden an der Maßnahme über einen ausreichenden Unfallversicherungsschutz verfügen. Die Unfallversicherung hat auch die Tätigkeit im Home-Office abzudecken, wobei der Umfang des Versicherungsschutzes dem Versicherungsschutz der gesetzlichen Unfallversicherung zu entsprechen hat.

Nachweis der Unfallversicherung bei der Berufsunfallversicherung und der Haftpflichtversicherung (Bestätigung des Versicherungsunternehmens über Titel/Inhalt und Vertragsdauer der Versicherung).

Anspruchsberechtigte Soldatinnen und Soldaten, die bei der Teilnahme an Dienstzeit begleitenden
Bildungsmaßnahmen einen Unfall erleiden, sind kraft Gesetzes über die Unfallversicherung des Bildungsträgers versichert. (§ 4 Abs.1 SGB VII i.V.m. § 136 Abs. 3 Nr. 3 SGB VII)

	21.
	Geschäftsbedingungen
	Neben den Bestimmungen des BGB finden die Verdingungsordnung für Leistungen, Teil B Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) – Fassung 2003 – vom 05.08.2003 und grundsätzlich die Zusätzlichen Vertragsbedingungen des Bundesministeriums der Verteidigung zur Verdingungsordnung für Leistungen, Teil B (ZVB/BMVg) vom  05.06.2023 Anwendung. Diese sind Bestandteil des Vertrages. Die Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers gelten nicht.

	22.
	Anforderungen Bildungsträger
	Der Bildungsträger muss über einschlägige Erfahrungen in der Erwachsenenbildung verfügen und diese nachweisen. Erfahrung in der Unterrichtung von Soldatinnen und Soldaten ist wünschenswert und wird entsprechend bei der Bewertung des Angebotes berücksichtigt.


	23.
	Lehrpersonal
(Anlage 05)
	Die Aufstellung der Lehrkräfte erfolgt anhand der Anlage „Lehrkräfte BAPersBw“

Die Dozenten/Ausbilder sollen eine fachliche und pädagogische Eignung (im Sinne der §§ 28 ff. BBiG) besitzen und den Erfordernissen zeitgemäßer Er-wachsenenbildung entsprechen.

Die pädagogische Eignung ist nachzuweisen z.B. durch die Ausbildereignungsprüfung gem. AEVO, pädagogische Ergänzungsstudiengänge im Bereich beruflicher Erwachsenenbildung oder vergleichbare Zusatzqualifikationen. 

Zudem sollen einschlägige Qualifikationen und Erfahrungen im Ausbildungsgebiet vorliegen, um eine praxisnahe Ausbildung sicher zu stellen. Sie müssen in ihrem Fachgebiet auf dem neuesten Stand sein und von den aktuellen Entwicklungen des Fachgebietes, das sie vertreten, Kenntnis haben.

Hierbei handelt es sich nicht um eine abschließende Auflistung der Qualifikationen, sondern um Schwerpunkte, deren Übersteigen entsprechend gewürdigt werden kann.

Alle Qualifikationen sind in einer Anlage nachzuweisen.

Der Auftraggeber behält sich vor, bei einem Personalwechsel während der Vertragslaufzeit, den Einsatz des Personals abzulehnen, sofern hinsichtlich der Eignung Bedenken bestehen. Eine Vertretungsregelung im Urlaubs- oder Krankheitsfall ist vom Auftragnehmer sicherzustellen. Ersatzkräfte sind zwingend zu benennen und deren Qualifikation nach o.a. Kriterien nachzuweisen.

Dozentenprofile, aus denen das Beschäftigungsverhältnis der Dozenten zum Auftragnehmer explizit erkennbar sein muss, sind in einer Anlage vorzulegen. 
Der Auftraggeber behält sich vor, während der Vertragslaufzeit ohne Vorankündigung Besichtigungen der Ausbildungsräume und Hospitationen während des Unterrichtes durchzuführen.



	24.
	Lehrplan 
(Anlage 10)
	Der Lehrplan ist laut Anlage „Lehrstoffplan“ einzureichen.



· Grundlagen der Rhetorik/Kommunikation
· Körpersprache, Erscheinung, Auftreten
· Stimme und Sprechweise
· Argumentation und Struktur
· Überzeugend reden
· Gesprächstechniken
· Eigenanalyse/Gesprächsanalyse
· Verhandlungstechniken am Beispiel berufsbezogener Situationen
· Lampenfieber und Unsicherheit in den Griff kriegen
· Präsentations- und Moderationstechniken
· Praktische Übungen


Hierbei handelt es sich nicht um eine abschließende Auflistung des Lehrplans, sondern um Schwerpunkte, deren Übersteigen entsprechend gewürdigt werden können.

Ein Lehrstoffplan mit zeitlicher Gliederung (Ausbildungsdauer, -form und – umfang) ist dem Angebot als Anlage beizufügen.



	25.
	Methodik / Didaktik
	Die in der internen Maßnahme angewendeten Methoden und Medien sollen einen engen Bezug zum Maßnahmenziel haben und die Lernfähigkeit der Teilnehmenden angemessen berücksichtigen. 

Im Angebot soll der Bieter darstellen, welche Methoden verwendet werden durch die Vorlage eines Methodik-/Didaktikkonzepts.
Dieses Konzept soll mindestens die Strategie der Umsetzung und die einzusetzenden Mittel aufschlüsseln. Über die Mindestanforderung hinausgehende methodische und konzeptionelle Ansätze können maßnahmebezogen zusätzlich angeboten und aufgeführt werden. Diese Übersteigungen können entsprechend gewürdigt werden.


	26.
	Räumlichkeiten 
	Die Maßnahmen sind in einem durch die auftragnehmende Partei bereitzustellenden geeigneten Schulungsraum durchzuführen. 

Für etwaige Unterrichtsinhalte, die mit EDV-Unterstützung durchgeführt werden, ist je Teilnehmenden ein vernetzter PC/Laptop mit Internetanschluss zur Verfügung zu stellen.
Die Computer müssen über die erforderliche Hard- und Software verfügen und mit dem weiteren benötigten Material / der Ausstattung auf einem technisch einwandfreien und fachlich neuesten Stand sein.

Die Räumlichkeiten haben den gesetzlichen Anforderungen wie der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) und Arbeitsstättenrichtlinien (ASR) zu entsprechen.
Der bauliche Zustand und die Sauberkeit der Räumlichkeiten, einschließlich der sanitären Einrichtungen, müssen eine ordnungsgemäße Durchführung der Bildungsmaßnahme gewährleisten. Auch durch eventuell anfallende Baumaßnahmen darf der Unterrichtsablauf nicht beeinträchtigt werden.

Mängel, die nach Zuschlagserteilung festgestellt werden, sind unverzüglich, unabhängig von weitergehenden Ansprüchen, zu beseitigen. Geschieht dies nicht, ist der Auftraggeber zur fristlosen Kündigung berechtigt.
Eine Abweichung von den im Angebot genannten Räumlichkeiten ist grundsätzlich unzulässig. Nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers ist in besonders begründeten Einzelfällen der Wechsel in eine gleichwertige Räumlichkeit möglich.

Die für die Durchführung der Maßnahme benötigte Ausstattung wird für jeden Teilnehmenden durch die auftragnehmende Partei gestellt.

Als Nachweise sind dem Angebot z. B. Skizzen oder Fotos der Räumlichkeiten beizufügen. 


	27.
	Kalkulation der Kosten und Erklärung zur Umsatzsteuer
(Anlage 04 und
Anlage 07)
	Die Kostenkalkulation ist detailliert anzugeben nach
• teilnehmendenunabhängigen Pauschalkosten (Lehrgangskosten, Raummiete) unter Beachtung folgender Staffelungen:
Staffelung 1: 06 bis 08 TN
Staffelung 2: 09 bis 12 TN


• teilnehmendenbezogenen Kosten (z. B. Lernmittel, Verbrauchsmaterial usw.)

Kosten für Unterkunft und/oder Verpflegung der Teilnehmenden dürfen nicht enthalten sein.

Die Kosten je Teilnehmenden für die Beschaffung und Bereitstellung von Fachliteratur/Lernmittel, Materialkosten sowie etwaige Unfallversicherungs- und BG-Beiträge sind nicht Bestandteil der Lehrgangsgebühren. Die Abrechnung dieser Positionen erfolgt ggf. auf den Teilnehmenden bezogen.

Nach erfolgter Zuschlagserteilung dürfen grundsätzlich keine zusätzlichen Kosten mehr anfallen. 
Eine nachträgliche Preisverhandlung ist somit grundsätzlich ausgeschlossen.

Umsatzsteuerregelungen:
Die Entscheidung über die Umsatzsteuerbefreiung trifft die zuständige Landesbehörde. Nach § 4 Nr. 21 Buchstabe a) Umsatzsteuergesetz sind Umsätze für Leistungen u. a. dann steuerfrei, wenn die zuständige Landesbehörde bescheinigt, dass sie auf einen Beruf vorbereiten.

Die Kostenkalkulation soll anhand der Anlage „Kostenkalkulation“ und „Erklärung zur USt“ durchgeführt werden.



· Hinweis für den Bietenden: Bei den Ziffern 22 bis 27 handelt es sich um reine Zuschlagskriterien, die der Beurteilung auf Grundlage der mitveröffentlichten Bewertungsmatrix unterliegen. 



[image: ]
image1.png
T v
BUNDESWEHR




image2.png
A 4

BUNDESAMTFOR DAS.

PERSONALMANAGEMENT
"DER BUNDESWEHR.

Miltsringstratie 1000
50737 Kain

WWW.BUNDESWEHR.OE





